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Ja, es geht natürlich um die Strafmündigkeit, mein Fehler.

Das mit dem 18. Geburtstag da irgendwelche Akten geöffnet werden, erschien mir auch
merkwürdig, daher auch meine Fragezeichen dazu. Aber offenbar wird dann doch irgendwie
etwas notiert, und sei es nur für das Jugendamt. Und wenn Gespräche mit den Eltern geführt
werden, z.B. durch die Polizei, muss das ja irgendwie protokolliert werden, und dies wiederum
verschwindet danach sicher nicht in der Ablage P.

Wie genau läuft das denn ab? Und unter welchen Voraussetzungen? Ich würde das gerne
einmal genauer wissen. Kennt jemand die entsprechenden Verwaltungsabläufe bei Polizei,
Jugendamt, etc.?
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